
hilfsweiser Ganstagsarbeit BOO M statt sonst von ihr 
verdienten 250 M, so würde der Wertberechnung ein 
um 1 800 M überhöhter Betrag zugrunde gelegt 
(4 X 450 M). In diesem Fall hätten die Parteien bei je
weils drei Gebühren an Mehrkosten zu tragen: In einer 
Instanz ohne Anwaltsvertretung 54 M, bei einem An
walt 162 M, bei zwei Anwälten 270 M. Geht das Ver
fahren mit zwei Anwälten durch zwei Instanzen, dann 
erhöht sich dieser Betrag sogar auf 675 M.
Ein solches Ergebnis ist in hohem Maße unbillig und 
nicht zu vertreten. Der vom BG Neubrandenburg prak
tizierten Berechnungsmethode kann demzufolge nicht 
gefolgt werden.
Abzulehnen ist auch die Auffassung des BG Neubran
denburg, daß § 9 Abs. 2 Satz 1 GKG in Ehesachen ent
sprechend angewendet werden könnte. Nach dieser Be
stimmung müßte jede im Verlauf des Verfahrens ein
tretende Verbesserung der Einkommensverhältnisse der 
Parteien zu einer Streitwerterhöhung führen, eine 
Streitwertminderung wegen einer Einkommensver
schlechterung käme dagegen nicht in Frage. Ein solches 
die Parteien benachteiligendes Ergebnis widerspricht — 
worauf das BG Karl-Marx-Stadt richtig hinweist — 
dem Grundsatz einer angemessenen Streitwertbegren
zung in Familienrechtssachen. Im übrigen kann auch 
den Gerichten nicht zugemutet werden, bei jeder tat
sächlichen oder vermeintlichen Einkommenserhöhung 
neue Ermittlungen anzustellen. Eine einmalige Fest
stellung des realen monatlichen Einkommens zur Zeit 
der Klageerhebung muß genügen.
Dem vorstehenden Beschluß des BG Karl-Marx-Stadt 
kann allerdings insoweit nicht gefolgt werden, als evtl, 
auch Einkommen aus zurückliegender Zeit bei der Er
rechnung des monatlichen Durchschnittseinkommens be
rücksichtigt werden soll, das infolge Veränderung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse nicht mehr für die bei 
Klageerhebung gegebenen realen Einkommensverhält
nisse typisch ist. So muß — wie das BG Neubranden
burg richtig dargelegt hat — das frühere Einkommen 
einer Partei außer Betracht bleiben, wenn diese (hier: 
infolge Inhaftierung) bei Klageerhebung und in der 
folgenden Zeit kein Einkommen hatte. Das ist die 
Konsequenz dessen, daß es bei dem nach § 43 Abs. 1 
Satz 1 zu errechnenden Betrag um das Vierfache des 
realen Monatseinkommens bei Klageerhebung geht. Ist 
aber das zu dieser Zeit typische Einkommen eines Ehe
gatten gleich Null, so ist das Vierfache dessen auch 
gleich Null.
Aus alledem ergibt sich:
1. Entscheidend für die Wertberechnung ist der Zeit
punkt der Klageerhebung.
2. Ist ein Ehegatte oder sind beide Ehegatten berufs- : 
tätig und unterliegt deren monatliches Einkommen kei
nen erheblichen Schwankungen, so wird das vierfache 
monatliche Bruttoeinkommen durch Addition des Mo
natseinkommens beider Ehegatten errechnet und mit 4 
multipliziert.
3. Unterliegt das monatliche Bruttoeinkommen eines 
oder beider Ehegatten erheblichen Schwankungen, so 
ist unter Berücksichtigung des früheren Einkommens 
das bei Klageerhebung erzielte monatliche Durch
schnittseinkommen zu errechnen und der so ermittelte 
monatliche Durchschnittsbetrag mit 4 zu multiplizieren.
4. Ist ausnahmsweise früheres Einkommen für die rea
len Einkommensverhältnisse bei Klageerhebung nicht 
mehr typisch, so bleibt es bei der Wertberechnung un
berücksichtigt. Das reale durchschnittliche Monatsein
kommen ist nach anderen verläßlichen Faktoren zu er
rechnen und mit 4 zu multiplizieren.

Dr. Franz T h o m s ,  Richter am Obersten Gericht
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